
186 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

3. 12. 1953. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom . 1953, 
betr:effend die Ausübung der Fremdenpolizei 

(Fremdenpolizeigesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Begriffsbestimmung. 

§ 1. Personen, die die österreimisme Staats­
bürgersmaft nimt besitzen, sind Fremde im 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 

Rechte und Pflichten der Fremden. 

§ 2. (1) Fremde sind nam Maßgabe der Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes zum zeitlim 
uribesmränkten Aufenthalt im Bundesgebiet 
bcremtigt, sofern die Dauer ihres Aufenthaltes 
nimt durm zwismenstaatlime Vereinbarungen 
oder in den ihnen erteilten Simtvermerken be­
sdlränktwird. ' 

(2) Die Fremden haben während ihres Auf­
enthaltes im Bundesgebiet ihr Verhalten den 
österreimismen Gesetzen anzupassen. Sie sind 
vcrpflimtet, der Behörde und ihren Organen auf 
Verlangen Auskunft über den Zweck und die 
beabs'imtigte Dauer ihres Aufenthaltes im 

'Bundesgebiet zu erteilen und den Besitz der 
Mittel zu ihrem Unterhalt namzuweisen. 

Aufenthaltsverbot. 

§ 3. (1) Gegen Fremde, deren Aufenthalt aus 
Gründen der öffentlichen Ruhe, Ordnung oder 
Simerheit unerwünsmt ist oder anderen· öffent­
limen Interessen zuwiderläuft, kann ein Auf­
enthaltsverbot erlassen werden. 

(2) Insbesondere kann ein Aufenthaltsverbot 
gegen Fremde erlassen werden, 

a) die wegen übertretung einer auf dem Ge­
biete der Fremdenpolizei, des Paß-, .Aus­
weis-, Wanderungs- oder Meldewesens oder 
des Arbeits- oder Gewerberemtes er­
lassenen Vorsmrift bestraft worden sind; 

b) die aus anderen Gründen von einem in­
oder ausländismen Gerimt remtskräftig 
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten verurteilt worden oder sonst von 

. einem inländismen Gerimt oder emerln-

. ländismen Verwaltungsbehörde mehr als 
einmal aus Gewinnsumt oder aus anderen 
unehrenhaften Motiven begangener Hand­
lungen wegen bestraft worden sind; . 

c) die den abgaben-, zoll- oder devisenremt-
limen . Vorsmriften zuwidergehandelt 
haben; 

d) die sim im· Buridesgebiet durdl Wort oder 
Smrift staats., oder regierungsfeindlim be­
tätigt oder eine solme Tätigk~it unter­
stützt oder gefördert haben; 

e) die den Besitz oder den redlimen Erwerb 
der Mittel zu ihrem oder zum Unterhalt 
der Personen, für die sie nam dem Gesetz 
zu sorgen verpflimtet sind, nimt nach­
zuweisen vermögen; 

f} die im Bundesgebiet die öffentlime oder 
private Mildtätigkeit in Ansprum genom­
men oder gewerbsmäßig Unzumt betrieben 
haben; 

g) die gegenüber einer amtlimen Stelle zum 
Zwecke der Täusmung unrimtige Angaben 
über ihre Person oder ihre persönlimen 
Verhältnisse gema mt haben. 

(3) Das Aufenthaltsverbot kann auf den Ehe­
gatten des Fremden und seine minderjährigen 
Kinder ausgedehnt werden, . aum wenn die 
Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 bei diesen 
Personen nimt vorliegen. 

§ 4. Das Aufenthaltsverbot erstreckt sim auf 
das ganze Bundesgebiet und kann auf bestimmte 
oder auf unbestimmte Zeit erlauen werden. 
Kann ein Fremder aus remtlimen oder tatsäm­
limen Gründennimt außer Landes gesmafft 
werden oder treffen die für die Erlassung des 
Aufenthaltsverbotes maßgebenden Gründe. nur 
für Teile des Bpndesgebietes zu, kann das Auf­
enthaltsverbot aum auf Teile des Bundesgebietes 
besmränkt werden. 

§ 5. Ein Fremder kann von der Behörde zur 
Vorbereitung der Erlassung 'eines A~fenthalts­
verbotes oder zur Sicherung der Absmiebung 
vorläufig in Verwahrung genommen werden 
(Smubhaft), wenn dies im Interesse der Auf­
remterhaltung der öffentlicben Ruhe l Ordnung 
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und Sicherheit oder aus dem Gruride notwendig 
erscheint, um ein strafbares Verhalten des Frem­
den zu verhindern. 

§ 6. (1) Der Fremde, gegen den ein Aufent­
haltsverbot erlassen worden ist, hat das Gebiet, 
in dem ihm der Aufenthalt verboten ist, inner­
halb einer Woche nach Rechtskraft des Be­
scheides zu verlassen. Er darf dieses Gebiet wäh­
rend der Geltungsdauer des Aufenthaltsverbotes 
ohne Bewilligung nicht wieder betreten. 

(2) Die Behörde kann die im Abs.·l festgesetzte 
Frist bei Gefahr im Verzuge verkürzen oder aus 
Billigkeitsgründen verlängern. Ebenso kann sie 
die Vollstreckung des Aufenthaltsverbotes aus 
triftigen Gründen aufschieben. Der Aufschub 
kann an Bedingungen geknüpft oder mit Auf­
lagen erteilt werden. 

§ 7. Die Bestimmungen der §§ 5 und 6 sind 
auf Fremde, gegen die mit gerichtlichem 'Urteil 
auf Landesverweisung oder Abschaffung erkannt 
worden ist, sinngemäß. anzuwenden: 

§ 8. Das Aufenthaltsverbot ist von der Be­
hörde, die es erlassen hat, auf Antrag oder von 
Amts wegen aufzuheben, wenn die Gründe für 
seine Erlassung weggefallen sind. 

§ 9. Fremde, gegen die ein Aufenthaltsverbot 
erlassen oder gegen die auf Landesverweisung 
oder Abschaffung erkannt worden ist, sowie 
Fremde, bei denen die Voraussetzungen für die 
Erlassung eines Aufenthaltsverbotes . vorliegen, 
können an der Bundesgrerize zurückgewiesen 
werden, auch wenn sie die sonst zur Einreise er­
forderlichen Dokumente besitzen. . 

§ 10. Fremde, die die Bundesgrenzeunbefugt 
überschritten haben, können formlos über die 
Bundesgrenze zurückgeschoben werden, wenn sie 
unmittelbar nach dem Grenzübertritt im Grenz­
gebiet· angetroffen werden. 

Behörden und Verfahren. 

§ 11. (1) Behörde im Sinne dieses' Bundes­
gesetzes ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in 
Orten, für 'die eine Bundespolizeibehörde besteht, 
diese. . 

(2) über. Berufungen gegen Bescheide, mit 
denen· ein Aufenthaltsverboterlassen oder die 
Verhängung der Schubhaft (§5) a~geordnet 
wird,. entscheidet der Landeshauptmann, gegen 
dessen Eritscheidung keine weitere Berufung zu­
lässig ist. 

. . I 

(a) Bis zum Inkrafttreten des im §' 1 des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 142/1946 
angekündigten . Bundesverfassungsgesetzes sind 
die Aufgaben, die den Landeshauptmännern nach 
,die~em Bundesgesetz zukommen, von den Sicher­
heitsdirektiönen zu besorgen. 

(4) Gegen Bescheide, mit denen ein Antrag auf 
Bewilligung eines Vollstreckungsaufschubes oder 

eiil Antrag auf. Aufhebung eines Aufenthaltsver;. 
bores abgewiesen wird, ist· eine Berufung nicht 
zulässig. 

§ 12. Die Kosten, die bei der Durchführung 
eines Aufenthaltsverbotes, einer Lmdesverwei­
snng oder Abschaffung entstehen, einschließlich 
der Kosten der Schubhaft, sind von dem Fremden 
zu ersetzen. 

Abschiebung. 
§ 13. (1) Fremde, gegen die ein Aufenthalts­

verbot erlassen oder mit gerichtlichem Urteil auf 
Landesverweisung oder Abschaffung erkannt 
worden ist, können durch zwangsweise Beförde­
rung unter Begleitung von Sicherheitsorganen 
abgeschoben werden (Schub), wenn sie das Gebiet, 
in dem ihnen der Aufenthalt verboten ist, nicht 
innerhalb der vorgeschriebenen Frist verlassen 
oder wenn eine überwachung ihrer. Ausreise aus 
Grün'den der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit notwendig erscheint. 

(2) Fremde, die im 'Schubwege an die Bundes-. 
grenze gestellt werden, bedürfen zum Grenz­
übertritt keines Ausreisesichtvermerkes. 

§ 14. (1). Gemeinden, in denen sich eine Be­
zirksverwaltungs- oder Bundespolizeibehörde be­
findet, sind vefPflichtet, für die Errichtung eines 
Scl1ubarrestlokales zu sorgen (Schubstations~ 
gemeinden). 

(2) Die in Abs. 1 bezeichneten Gemeinden 
'haben die ihnen von den zuständigen Gerichten 
oder Verwaltungsbehörden überstellten schüb­
linge zu übernehmen und für deren Unterbrin­
gung und Betreuung Sorge zu tragen. 

§ 15. Soweit die in § 12 vorgesehenen Kosten 
weder bei dem Fremden eingebracht noch von 
dessen Heimatstaat ersetzt werden, sind die Ver­
pflegskosten sowie die Kosten der Beaufsichtigung 
der Schub häftlinge und die für die Schub arrest­
lokalitäten auflaufenden Kosten zunächst von 
der Schubstationsgemeinde, alle übrigen in § 12 
erwähnten Kosten von den Bundesländern, 1fl 

denen sie erwachsen, zu tragen. 

. Strafbestimmungen. _. 
§ 16. (1) Wer sich entgegen den Vorschriften 

dieses Bundesgesetzes im Bundesgebiet aufhält 
oder diesem Bundesgesetz oder einer auf . seiner 
Grundlage. erlassenen iVerfügung auf andere 
Weise zuwiderhandelt, macht sich, sofern die Tat 
nicht nach einer anderen Bestimmung mit stren­
gerer Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsüber­
tretung schuldig und wird Von der Bezirksver­
wahungsbelrörde, in Orteri, für die eine Bundes­
poJizeibehörde besteht, von dieser, mit Geld bis 
zu 3000 S oder mit Arrest bis zu sechs Wochen 
bestraft. 

(2) Die Bestimmungen des § 24 Abs. 2 des Paß­
gesetzes 1951, BGBI. Nr.57/1951, bleiben un­

. berührt. 
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(3) Ein Aufenthaltsverbot nach diesem Bundes­
gesetz steht einer Abschaffung im Sinne der 
§§ 323 und 324 StG. gleich. 

Übergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 17. Aufenthaltsverbote im Sinne der Aus­
länderpolizeiverordnung vom 22. August 1938, 
Deutsches RGBl. I S. 1053, i,p. der zuletzt gelten­
den Fassung, gelten als Aufenthaltsverbote im 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 

§ 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Ab­
buf von drei Monaten nach seiner Kundmachung 
in Kraft. 

3 

(2) Gleichzeitig verlieren die Ausliüiderpolizei­
verordnung, die §§ 3 Ht. b, 10, 11, 14, 15 Abs.1 
17, 18 und 19 des Gesetzes vom 27. Juli 1871, 
RGBl. Nr. 88, in betreff der Regelung der poli­
zeilichen Abschaffung und des Schub wesens sowie 
§ 24 Abs. 3 des Paßgesetzes 1951 ihre Wirk­
samkeit.' 

§ 19. Mit der Vollziehung des § 16 Abs. 3 
dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium 
für Justiz, mit der Vollziehung der übrigen Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes ist das Bundes­
ministerium für Inneres betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

-' Anläßlich der Beschlußfassung über die im 
Bundesgesetzblatt unter Nr. 139/1951 ver­
lautbarte Novelle zur Ausländerpolizeiverord­
nung 'halben der Nationalrat und der Bundesrat 
eine Entschließung gefaßt, in. der die Bundes­
regierung aufgefol1dert wird, die' deutsche Aus­
länderpol~eive1'Ord'fi\l!ng ,durch österreichiKhe 
R:echtsvorschriften zu -ersetzen. Dieser Wunsch 
entspricht auch den wiederholten Forderungen 
der Besatzungsmäc;hte. 

Der vorliegende Entwurf eines Fremden­
polizeigesetzes, -durch' den den erwähnten Wün­
schen Rechnung ,getragen wet'lden soH, unter­
scheidet sich vor allem dadurch g11Undsätzlich 
von der Auslä'nderpolizeiverol1dnung, daß das 
'Etfordernis einer besonderen' Aufenthaltserlaub­
nis grundsätzlich fallengelassen und damit im 
wesentlichen jener Rechtszustand wiederher­
gestellt werden 0011, der vor dem Jahre 1938 in 
'österreich besta-ooen ha;t. 
, Für diese tiefgreifende 1\nderung der Rechts­
lage waren die nachstehenden Erwägungen maß­
gebend: 

Das Erfordernis einer besonderen Aufenthalts-
erlaubnis w;ar. nach 'der Befreiung österreichs 
so lange unentlbehdich, ,als der unkontrollier­
bare Zustrom von FlüchtHngen aus den 
Nachharsta;aten, die ohne BewilligUng nach 
österreich einflutetlen, es als notwendiJg erscheinen 
ließ, eine möglichst große Anzahl von ihnen 

"Wieder aus dem Lande zu schaffen, diejenigen 
alber von ihnen, denen der weitere Aufenvha.lt 
in Osterreich gestattet werden sollte, nach sorg­
fältiger Ülberprü5ungbesonders zu kennzeichnen. 
'In der Zwischenzeit hat die Zahl der illegal nad1 
österreich einreisenden. Ausländer wesentlich 
naChgelassen. Hiezu kommt; daß die derzeit 
noch in österreich befindlichen Flüchtlinge, von 
welchen tbereics ein erheblicher TeH in die öster­
reichische Wirtschaft eingegliedert wurde, der­
zeit nicht mehr gegen ihren W,m~n umgesiedelt 
werden können. 

So larige die Institution der Aufenthalts­
erlaubnis nicht entbehrt wel1den konnte, schien 
es zweckmäßiger, die diesbezüglichen deutschen 
.Rechtsvorschrif.ten in Kraft !zu heImen und 

somit den Auswirkungen eines letzten Endes 
durch die natiqndsoz:ialistis-che Besetiung und 
den Weltkrieg hervorgerufenen internationalen 
Ausnahme- .und Notzustandes durch eine aus 
demderutschen Recht 'Übernommene Maßna;hme 
zu begegnen. Das Erfordernis der Aufenthalts­
erlaubnis in ein neues österreichisches Gesetz zu 
übernehmen, würde 1)U dem von maßgebender 
österreichischer Seite wiederholt betonten Grund­
satz der Uberalisierung des -zwischenstaatlichen 
Verkehres in Widerspruch stehen und geeignet 
ersche~nen, Zweifel an der Aufrichtigkeit dies­
bezüglicher Erklärungen zu erwecken. 

Derzeit erscheint die generelle Aufrechterhal­
t:ung des Erforderni\S'scsder Aufenthaltserlaubnis 
auch vom fremdenpolilzeilichen Standpunkt nicht 
mehr unbedingt erforderlich. Die meldepolizei­
lichen Vorschriften bietenden Sicherheits­
behörden eine aI\lsreichende Möglichkeit ,zur 
-Führung einer Ausländerevidenz, die natur­
gemäß auch in Hinlwnftnicht enthehrt werden 
kann. Die Bestimmung des § 2 des vorliegenden 
Entwurfes ermöglicht es den Behörden jederrzeit, 
sich einBild dariilber zu machen, ob der Auf­
enthalt ein~ Ausländers in österreich mit den 
öffentlichen Interessen im Einklang steht. Er­
geben ,sich demnach Bedenken gegen hestimmte 
AusLänder, können diese durch Erlassung eines 
Aufenthaltsverbotes (§§ 3 ff. des Entwurfes) 
zum Verlassen des Bundesgebietes - verhalten 
werden. 

Zu den ein,zeInen Bestimmungen des Ent­
wurfes wirdbemcl1kt: 

Sowohl im Titel als auch im Text des Gesetzes 
wuroeder Ausdruck "AusländerpoLizei" durch 
den im Art. 10 Abs. 1 Z. 7 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und in 
anderen gesetzlichen Vorschriften verwendeten 
Ausdruck "Fremdenpolizei" ersetzt. 

Zu § 2: 
Nach dem im ersten Absatt ausgesprochenen 

Grundsatz wel1den Ausländer, sofern sie zur 
Einreise nach österreich überhaupt eines Sicht­
v,ermerkes bedürfen, in Hinkunft regelmäßig 
einen zeitlich unbefristeten Ein- -und Wieder­
ausreisesichtvermerk erhalten. Nur sdlchenPer-
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sonen, deren liingerer Aufenthalt in österreich 
sich vo~ vornherein 'als unerwünscht darstellt 
oder die um ,der Igeringeren Kon'SuLargebühr 
willen nur einen Durchreisesichtvermerk bean­
tragen, wertden Ein- und W~ederausreisesicht­
vermerke mit zeitlicher Befristung beziehungs­
weise Durchreisesidrtv,ermerke ausgestellt werden. 
Die allfäHige Verlängerung der Aufenthaltsdauer 
solcher Personen tim Inland wird, soweit ·eine 
solch,e zulässig e,rsdleint, durch Erteilung eines 
neuen Ausreisesichtvermerkes erfolgen. Das 
gleich~ gilt auch für befristete alliierte Einreise­
bewilligungen. 
I 

Eine weitere Möglichkeit der zeitlichen Begren-
zung der Aufenthaltsdauer von Fremden in öster­
reich kann sich aus zwischenstaatlichen Verein­
barungen ergeben, wie zum Beispiel aus den Ver­
trägen über den kleinen Grenzverkehr mit Nach­
barstaaten oder über die Aufhebung des Sicht­
vermerksiZ;wanges,soweit in solchen ülbereilll­
kommen eine Verlängeru,ng der kufenthalts­
dauer ausgeschlossen ist. 

Zu § 3: 

Die grundsätzliche Vorschrift über die Voraus­
setzungen für die Erlassung eines Aufenthahs­
verbotes in hbsatz 1 entspricht sinngemäß dem 
ReichsschuJbgesetz von .1871, dessen Bestimmun­
gen sich durch viele Jahrzehnte ,gut bewährt 
halben. Die Anführung der lbesonderen . Gründe 
füi-dLe Erlas'Sung eines AufenthaltS'verbotes im 
zweiten Absatz ist lediglich demonstrativ und ent­
hält die in der Praxis wichtigsten Tatbestände, die 
für ·die ErlaSiSlUng ein'es AufenthaLtsver:botes in 
'Betracht kommen. 

Zu § 5: 

Die Möglichkeit der SchUlbhaft, die auch schon 
im Reichsschubgesetz vorges,ehen war, ist inshe­
sondere bei kriminellen Personen unentbehrlich, 
. da es erfahrungsgemäß häufig v,orkommt, daß 
sich Fremde, geg,en die ein Aufenthaltsverbot 
'vorbereitet wiI'd oder erlas'sen wurde, dem Zu­
griff der ,Behörden entziehen und ihre uner­
wünschte Tätigkeit von einem anderen, den 
Behörden verborgen gehaltenen Ort aus fort­
setzen. 

Zu §6: 

Vo~der in Albsatiz 2 vorgesehenen MÖlglichkeit 
der Gewährung eines zeitweiligen Vollstreckungs­

. aurfschulbes wurde bereits bisher in Fällen 
Gebrauch g'emacht, in weichen die Außerland­
schaffung cines Ausländers faktisch au~geschloss,el1 
ist oder die bloße. T'atsach'e der Erla'ssung eines 
·Aufenthaltsvertbotes die Annahme rechtfertigt, 
daß die betreffe,nde Person ihr Verhalten in 
Zukunft den Interessen und· Gesetzen öster­
I'eich,s anpassen wird. 

Zu § 10: 

Von der Möglichkeit, Fremde, die unmittel­
bar nach ihrem unbefugten Grenzübertritt in 
Grenznähe angetroffen werden, formlos über die 
Bundesgrenze zurückzuschieben, wird auch in 
Hinkunft nur dann Gebrauch gemacht werden, 
wenn damit keine unmittelbare Gefährdung der 
Person des Grenzgängers verbunden ist. 

Zu § 11: 

Als Behörden zweiter Instanz auf dem Ge­
biete der Fremdenpolizei haben im Sinne der 
Verfassungsbestimmung des § 15 des Behörden­
überleitungsgesetzes auf die Dauer ihres ,Be­
standes die Sicherheitsdirektionen zu fungieren, 
da die Erlassung' von Aufenthaltsverboten und 
die Durchführung von Abschiebungen während 
der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherr­
schaft in österreich von den Reichsstatthaltern 
besorgt wurden. 

Die zeitweilige Zuständigkeit der Sicherheits­
direktionen wurde im Absatz 3 des Gesetzes in 
jener Form zum A~sdruck gebracht,. die anläß­
lich der Kundmachungen über die Wiederver­
lautbarung des Vereins- und Versammlungs­
gesetzes gewählt worden ist. 

Zu. §§ 14 und 15: 

In den derzeit noch geltenden Bestimmungen 
des Reichsschubgesetzes vom 27. Juli 1871, 
RGBl. Nr. 88, ist vorgesehen, daß die Ge­
meinden als Schubstationen für die übernahme, 
Unterbringung, Verpflegung, Bewachung und 
Weiterleitung .der Schüblinge zu sorgen haben. 
Die mit der Anhaltung und Abschiebullg ver­
bundenen Kosten sind zum Teil von den Ge­
meinden, zum Teil von den Bundesländern zu 
tragen. 

An dieser Regelung soll durch da~ vorliegende 
Gesetz in finanzieller Hinsicht nichts, geändert 
werden. Eine gewisse Erleichterung gegenüber 
dem bisherigen Zustand ergibt sich daraus" daß 
im § 14 Abs. 2 des Gesetz'entwurfes den Ge­
meinden die' Pflicht, auch für die Bewachung der 
Sdiüblinge Sorge zu tragen, nicht mehr auf­
erlegt wird. Vielmehr soll die Bewachung der 
Schublokalitäten ebenso wie, die Begleitung der 
Schubtransporte in Hinkunft durch Siche,rheits­
organe des Bundes, allerdings im Sinne der §§ 12 
und 15 gegen Ersatz der Kosten durch die Län­
der und Gemeinden, erfolgen. Diese Regelung 
wurde aus dem Grunde getroffen, weil jene Ge­
meinden, ih welchen Bundespolizeibehörden be­
stehen, über keine eigenen Sicherheitsorgane ver­
fügen und überdies die Organe der Ortspolizei 
nicht außerhalb ihresZuständigkeitSbereiches 
ver~endet werden sollen. 

Schließlich ist im § 12 des Gesetzentwurfes 
vorgesehen, daß sämtliche mitiier Durchführung 
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eines Aufenthaltsverbotes, einer Landesverwei­
sung oder Abschaffung im Zusammenhang ste­
henden Kosten primär von dem Fremden selbst 
zu tragen sind, so daß die Zahlungspflicht der 
Bundesländer und Gemeinden nur subsidiär in 
Frage kommt. 

Das Reichsschubgesetz enthält im § 14 Abs. 3 
die Bestimmung, daß es der Landesgesetzgebung 

7 

vorbehalten bleibt, zu bestimmen, ob und in­
wieweit für die von den Gemeinden geleisteten 
Auslagen ein Rückersatz aus Konkurrenz-, Be­
zirks- oder Landesmitteln geleistet wird. Natur­
g,emäß wird es auch in Hinkunft der Landes­
gesetzgebung überlassen bleiben, eine ähnlidte 
Bestimmung zu treffen. 
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